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 6. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die 
Studie der Vereinten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtver-
breitungserziehung185; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung konkreter Abrüstungsmaßnahmen vorzulegen, 
unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Tätigkeiten der 
Gruppe der interessierten Staaten; 

 8. beschließt, den Punkt "Festigung des Friedens durch 
konkrete Abrüstungsmaßnahmen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/82 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)186. 

57/82. Durchführung des Übereinkommens über das Ver-
bot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und 
des Einsatzes chemischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zum Thema 
chemische Waffen, insbesondere die ohne Abstimmung verab-
schiedete Resolution 56/24 K vom 29. November 2001, in der 
sie mit Genugtuung von den laufenden Bemühungen Kenntnis 
genommen hat, die im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Ziels und Zwecks des Übereinkommens über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemi-
scher Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen187 
durchgeführt werden, 

 entschlossen, das wirksame Verbot der Entwicklung, der 
Herstellung, des Erwerbs, des Transfers, der Lagerung und des 
Einsatzes chemischer Waffen sowie ihre Vernichtung herbei-
zuführen, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass seit der 
Verabschiedung der Resolution 56/24 K vier weitere Staaten 
das Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm 
beigetreten sind, womit die Gesamtzahl der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens nunmehr einhundertsiebenundvierzig beträgt, 

 1. betont, dass es notwendig ist, dass alle Staaten Ver-
tragsparteien des Übereinkommens über das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer 
Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen187 werden, 
und fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, un-
verzüglich Vertragsparteien des Übereinkommens zu werden; 
 
185 A/57/124. 
186 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Kanada und Polen.  
187 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzig-
ste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Anhang I. 

 2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den laufenden 
Bemühungen, die die Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen unternimmt, um das Ziel und den Zweck des Über-
einkommens zu verwirklichen, die volle Umsetzung seiner Be-
stimmungen sicherzustellen, namentlich derjenigen betreffend 
die internationale Verifikation der Einhaltung des Überein-
kommens, sowie als Forum für Konsultationen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten zu dienen; 

 3. unterstreicht, welche wichtige Rolle der Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen dabei zukommt, die Einhal-
tung der Bestimmungen des Übereinkommens zu verifizieren 
und die fristgerechte und effiziente Verwirklichung aller seiner 
Ziele zu fördern; 

 4. unterstreicht außerdem, dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, dass alle Bestimmungen des Übereinkommens 
voll und wirksam umgesetzt und eingehalten werden; 

 5. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen voll und fristgerecht nachzukommen und die Organi-
sation für das Verbot chemischer Waffen bei ihren Umsetzungs-
tätigkeiten zu unterstützen; 

 6. unterstreicht, wie wichtig es für das Übereinkommen 
ist, dass alle Staaten, die chemische Waffen, Produktionsein-
richtungen für chemische Waffen oder Einrichtungen für die 
Entwicklung chemischer Waffen besitzen, einschließlich derje-
nigen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den Besitz 
chemischer Waffen deklariert haben, sich unter den Vertrags-
staaten des Übereinkommens befinden, und begrüßt die in die-
ser Hinsicht erzielten Fortschritte; 

 7. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer Waf-
fen im Rahmen des Abkommens über die Beziehungen zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation im Ein-
klang mit den Bestimmungen des Übereinkommens; 

 8. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lage-
rung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Ver-
nichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/83 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)188. 

 
188 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Bhutan, Fidschi, Georgien, Indien, Kolumbi-
en, Marshallinseln, Mauritius, Nauru, Nepal, Papua-Neuguinea, Salomo-
nen, Sri Lanka und Tuvalu. 
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57/83. Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von 
Massenvernichtungswaffen durch Terroristen 

 Die Generalversammlung, 

 in Anbetracht der von der internationalen Gemeinschaft in 
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und 
des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten Entschlossenheit, 
den Terrorismus zu bekämpfen,  

 tief besorgt über die wachsende Gefahr der Verknüpfung 
von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen und insbeson-
dere über die Möglichkeit, dass Terroristen den Erwerb von 
Massenvernichtungswaffen anstreben, 

 Kenntnis nehmend von der Prüfung von Fragen betreffend 
den Terrorismus und Massenvernichtungswaffen durch den 
Beirat für Abrüstungsfragen189, 

 sowie Kenntnis nehmend von der am 20. September 2002 
von der Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation auf ihrer sechsundvierzigsten ordentlichen Ta-
gung verabschiedeten Resolution GC(46)/RES/13190 sowie von 
der Einrichtung einer Beratungsgruppe für Sicherheitsfragen 
innerhalb der Organisation, die den Generaldirektor über die 
die nukleare Sicherheit betreffenden Tätigkeiten der Organisa-
tion beraten soll, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Arbeitsgrup-
pe für Grundsatzfragen betreffend die Vereinten Nationen und 
den Terrorismus191, 

 in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, diese Bedro-
hung der Menschheit im Rahmen der Vereinten Nationen und 
durch internationale Zusammenarbeit anzugehen, 

 betonend, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müssen, um 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit sowie zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung 
des Terrorismus beizutragen, 

 1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationalen 
Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert werden 
soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ihre Trä-
gersysteme erwerben; 

 2. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, einzel-
staatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu ver-
stärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernichtungs-
waffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und Technologi-
en, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu erwerben, 
und bittet sie, den Generalsekretär auf freiwilliger Grundlage 
 
189 Siehe A/57/335. 
190 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other 
Decisions of the General Conference, Forty-Sixth Regular Session,  
16-20 September 2002 (GC(46)/RES/DEC (2002)). 
191 A/57/273-S/2002/875, Anlage. 

über die in dieser Hinsicht ergriffenen Maßnahmen zu unter-
richten; 

 3. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und mit 
den zuständigen regionalen und internationalen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen einzelstaatlichen 
Kapazitäten zu stärken;  

 4. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die 
Maßnahmen zusammenzustellen, die bereits von internationa-
len Organisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den Zu-
sammenhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus und 
dem Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen ergriffen wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten 
zu weiteren zweckdienlichen Maßnahmen zur Abwehr der 
weltweiten Bedrohung einzuholen, die von Terroristen im Be-
sitz von Massenvernichtungswaffen ausgeht, und diesen Be-
richt der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Ta-
gung vorzulegen; 

 5. beschließt, den Punkt "Maßnahmen zur Verhinderung 
des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Terroristen" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/84 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 107 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 17 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)192.  

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, 
Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, 
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, 
Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, Samoa, São 
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, 
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische 
Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-
menistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte 
Republik Tansania, Vietnam. 

 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jugo-
slawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, 
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tür-

 
192 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Bhutan, Haiti, Indien, Jordanien, Kambodscha, Kenia, 
Kuba, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, 
Marshallinseln, Mauritius, Namibia, Nauru, Papua-Neuguinea, Salomonen, 
Sambia, Sudan und Tuvalu. 




